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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1954

Norm

ABGB §364c C1

GBG §20 lita

GBG §94 Abs1 Z1 B

Rechtssatz

Gleichgültig, ob die Eintragung einer Gutsübergabeverp7ichtung zulässig ist, darf eine solche Eintragung, sobald sie

einmal im Grundbuche ersichtlich ist, bei der Erledigung des Ansuchens um Übertragung des Eigentums nicht

übergangen werden, weil der Grundbuchstand für die Erledigung maßgebend werden.
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